
1. Taxonomische 
und geographische Grundlagen

Die „Westliche Honigbiene“, die Art Apis
mellifera Linnaeus, 1758, ist mit zahlreichen
geographischen Rassen oder Unterarten
über fast ganz Europa, weite Teile Vorder-
und Nordasiens und die gesamte afrikani-
sche Region verbreitet. Eine dieser Rassen,
die namensgebende oder Nominatrasse ist
Apis mellifera mellifera (Abb. 1). Ihre Ab-
spaltung von den übrigen ausschließlich
weiter südlich und südöstlich beheimateten
Rassen mag irgendwann im Laufe des Dilu-
vium oder sogar bereits zum Ende des Ter-
tiär erfolgt sein. Seit dem Ende der letzten
Eiszeit jedenfalls besiedelt sie mit vielen Un-

terrassen und Ökotypen das gesamte eu-
ropäische Gebiet nördlich der Pyrenäen, der
Alpen und der Karpathen bis nach Mittel-
skandinavien und von Irland bis zum Ural
hin und wahrscheinlich darüber hinaus bis
nach Sibirien. Aufgrund ihrer Verbreitung
wird sie allgemein als Europäische, Nor-
dische oder auch als Deutsche Honigbiene
bezeichnet, und aufgrund ihrer charakteri-
stischen Färbung als Dunkle, Braune oder
Schwarze Honigbiene.

In ihrem ursprünglichen und natürlichen
Verbreitungsgebiet wurden die Eigenschaf-
ten und Eigenheiten dieser Honigbienen-
Rasse seit vielen Jahrtausenden bzw seit ih-
rer nacheiszeitlichen Siedlungsnahme und
der sich daran anschließenden Phase der
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natürlichen Auslese, Anpassung und Ausein-
anderentwicklung bewahrt. Hervorzuheben
ist, daß dies nicht nur die Rasse Apis melli-
fera mellifera als Rasse insgesamt betrifft,
sondern auch ihre geographischen Unterras-
sen und Ökotypen oder Standortformen.

Die ursprüngliche Anzahl der zumindest
noch bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts exi-
stierenden Unterrassen läßt sich heute nicht
mehr feststellen. Neuere Schätzungen (PE-
DERSEN 1996) gehen von bis zu 150 Unter-
rassen aus. Benannt und mehr oder weniger
genau beschrieben wurden jedoch lediglich
deren sieben: (a) A. m. m. lehzeni, die
‘Haidbiene’. Nach VON BERLEPSCH (1869)
„bewohnt (sie) das Lüneburgische, Olden-
burgische, Holstein und Schleswig“. Anzu-
nehmen ist, daß sie nordwärts auch über
Dänemark sowie das südliche bis mittlere
Norwegen und Schweden verbreitet war
(und in weiten Teilen noch ist). (b) Von die-
ser Haidbiene wurde frühzeitig die „Gemei-
ne Dunkle oder Deutsche Biene“ vor allem
aufgrund geringerer Drohnen-Produktion
und geringerer Schwarmlust unterschieden.
Sie wurde häufig A. mellifica germanica ge-
nannt (POLLMANN 1889), und als „die durch
den größten Theil von Mittel- und Süd-
deutschland verbreitete Honigbiene“ (DZIER-
ZON 1878) bezeichnet. Nach heutigem Ver-
ständnis handelt es sich um die Unterrasse
A. m. m. germanica POLLMANN, 1875. (Zu
prüfen wäre, Vertreter welcher der beiden
Unterrassen dem Erstbeschreiber dieser Art,
LINNAEUS, 1758, zugrundelegen haben. Je
nachdem würde nämlich die eine oder ande-
re als Nominat-Unterrasse zu betrachten
und als A. m. m. mellifera zu benennen
sein). (c) Als südlichstes Glied des mellifera-
Unterrassenkreises ist die „Alpen-Honigbie-
ne“ zu betrachten. Sie bewohnte zumindest
vormals als einzige Honigbienen-Form die
nördlichen Alpen-Quertäler und auch die Al-
pen-Längstäler nördlich des Alpen-Haupt-
kammes bis hinauf in 1.200 und sogar 2.000
mNN. Diese Gebirgs- und Hochgebirgspo-
pulationen der Alpen wurden in der älteren
Literatur unter dem Rassen-Namen Apis
mellifera nigra erwähnt und werden auch
noch bei GOETZE (1964) (richtiger) unter dem

Unterrassen-Namen Apis mellifera mellifera
nigra KRAMER, 1898 geführt. Als weitere mit
Namen belegte Unterrassen sind zu nennen:
(d) die nordwestliche „Insel-Honigbiene“,
A. m. m. domestica ((Ray 1663)), als Be-
wohnerin der britischen und irischen Inseln,
(e) die nordrussische „Taiga-Honigbiene“,
A. m. m. silvarum ALPATOV, 1935, deren
Verbreitung westwärts bis in die baltischen
Länder und nach Polen reicht, (f) die südrus-
sische „Steppen-Honigbiene“, A. m. m.
acervorum ALPATOV, 1935, und (g) die 
„Ural-Honigbiene“, A. m. m. uralica DULKIN,
1953.

2. Verdrängungsmaßnahmen der Imkerei

Diese Bodenständigkeit und Reinerbigkeit
der einzelnen Rassen und ebenso der Unter-
rassen wurde auch in den Jahrtausenden der
Raub- oder Sammelbewirtschaftung durch
den Menschen und in Mitteleuropa selbst in
den vergangenen Jahrhunderten durch das
Zeidlertum nur unwesentlich gestört. Dies
änderte sich erst allmählich mit den zunächst
vereinzelten und dann zunehmenden züch-
terischen Versuchen gegen Mitte des vori-
gen bis zur Mitte dieses Jahrhunderts. Nach
VON BUTTEL-REEPEN (1906) begann diese Ak-
tion mit der Einfuhr der Italienischen Honig-
biene, Apis mellifera ligustica SPINOLA,
1806, zuerst durch VON BALDENSTEIN in die
Schweiz (1843), dann durch JOHANNES DZIER-
ZON aus dem Gebiet von Venedig nach
Carlsmarkt in Oberschlesien (1853), weiter-
hin durch WOODBURY und NEIGHBOR nach
England (1859) sowie durch HAMET nach
Frankreich (1859).

Zunächst war es also die A. m. ligustica,
die aus Italien importiert die mitteleuropäi-
schen Imker vor allem aufgrund ihrer bunte-
ren Färbung faszinierte, die aber auch als
weniger stechlustig galt. Wenn auch frühe
Warner (VON BERLEPSCH 1869, POLLMANN

1879, 1889) kein Gehör fanden, so ging
doch mit Beginn des 20. Jahrhunderts die
Einfuhr und Zucht italienischer Bienen in
Mitteleuropa immer stärker zurück. Dafür
nahm zunächst allmählich, mit dem An-
schluß Österreichs an das Deutsche Reich
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ab 1939 aber verstärkt und seit den fünfzi-
ger Jahren im immer größeren Umfang die
Einfuhr der Krainer Biene und ihre Zucht in
Mitteleuropa zu, zum Schaden für die vor-
mals hier allein heimische Dunkle Biene:
„Schon um die Jahrhundertwende war die
Honigbiene in Deutschland durch Einfuhr
fremdrassiger Bienenköniginnen so stark
hybridisiert, daß die autochthone geogra-
phische Rasse Apis mellifera mellifera als
ausgestorben galt“ (KAUHAUSEN-KELLER &
KELLER 1994).

Eine solche Durchmischung oder gar Ver-
nichtung traf zwar nicht überall in Mitteleu-
ropa im gleichen Maße zu und noch viel we-
niger in West-, Nord- und Osteuropa. Aber
die konsequenten Zucht- und Verdrän-
gungsmaßnahmen aufgrund vorwiegend
wirtschaftlicher und von Imkerverbänden
gesteuerter Bestrebungen mit der aus Öster-
reich und Slowenien eingeführten Krainer
Honigbiene, Apis mellifera carnica POLL-
MANN, 1879, haben jedenfalls in den vergan-
genen fünf Jahrzehnten zu einem vorläufig
nicht mehr umkehrbaren, beschämenden
‘Erfolg’ geführt: „Unser Verein ist nigra-
frei!“ „Wir sind carnica-reinrassig !“

Andere fremdländische Rassen, die nach
Mitteleuropa – wenn auch weniger häufig –
eingeführt wurden, sind z. B. die folgenden:
Vom südlichen Balkan A. m. cecropia KIESEN-
WETTER, 1860, und aus dem Kaukasus-Gebiet
mehrere Unterrassen der A. m. caucasica
GORBATSCHEV, 1910. Hinzu kommt noch die
ebenfalls aus kommerziellen Gründen einge-
führte Buckfast-Biene, die Mehrfach-
Hybridrasse mellifera (England) x ligustica
(Italien) x mellifera (Frankreich) x cecropia
(Griechenland). In jüngster Zeit wird diese
Importsucht sogar auf afrikanische Rassen
ausgeweitet: Nicht nur die Tell-Biene, A. in-
termissa BUTTEL-REEPEN, 1906, aus Lybien
wurde eingeführt, sondern sogar die Kili-
mandscharo-Biene, Apis mellifera monticola
SMITH, 1961. Letztere ist in den Hochgebir-
gen vor allem Ostafrikas beheimatet und
wird nun ebenfalls sowohl in die Buckfast-
Mehrfachhybrid-Rasse als auch in die ei-
gentlich doch „in Reinform“ imkerlich so ge-
schätzte Krainer Rasse eingekreuzt.

3. Derzeitige Verbreitungslage

Im natürlichen mitteleuropäischen Ver-
breitungsgebiet der Apis mellifera mellifera,
ihrem eigentlichen Verbreitungszentrum,
gibt es wildlebend wahrscheinlich nur noch
sehr wenige reinerbige Völker dieser einhei-
mischen Rasse. In imkerlicher Obhut befin-
den sich in Deutschland derzeit nur noch
wenige hundert Völker, die als reinrassige
Dunkle Honigbienen deklariert werden, die
aber wahrscheinlich überwiegend unbe-
dacht wahllos aus Bereichen verschiedener
außer-mitteleuropäischer Unterrassen dieser
Rasse eingeführt worden sind. Nur bei ei-
nem einzigen Züchter in der Bundesrepublik
Deutschland ist aufgrund langjähriger wis-
senschaftlich exakter Zuchtmaßnahmen
(künstliche Besamung und Körung unter
Multivarianz-Analyse) von einem garantier-
ten Reinbestand auszugehen.

Umfangreichere Reinbestände der Apis
mellifera mellifera gibt es auch noch bei
Züchtern und Imkern in Tirol und in der
Schweiz, und zwar in mehreren unterscheid-
baren Linien. Allerdings steht bei den
Schweizer Völkern nicht immer fest, ob die
von den dortigen Zuchtverbänden als brun-
ella bzw als nigra bezeichneten Zuchtlinien
nicht doch bereits durch carnica-Einkreu-
zungen beeinträchtigt worden sind. Be-
stimmt aber existieren in isolierten abgelege-
nen Alpentälern auch derzeit noch reine
Kleinpopulationen der Apis mellifera melli-
fera nigra; und diese gilt es zu schützen und
zu erhalten.

Ähnlich ungewiß, aber bei strenger züch-
terischer Kontrolle durch Multivarianz-Ana-
lyse durchaus erfolgversprechend, ist die Si-
tuation auf den Britischen Inseln, in Däne-
mark, Norwegen, Schweden, Polen und
wahrscheinlich im Baltikum. In allen diesen
Ländern sind noch immer umfangreiche
Restbestände der Dunklen Europäischen
Honigbiene, und zwar verschiedener Unter-
rassen, vorhanden. Sie werden als „Dark
Bees“, „Bruna Bia“, „Nordisk Brune Bia“
oder sogenannte Landrassenbienen gehal-
ten und auch gezüchtet. Und was wün-
schenswert hinzukommt: Es gibt vielerorts
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noch Wildpopulationen der Dunklen Eu-
ropäischen Honigbiene bzw. der dortigen je-
weiligen Unterrassen. Von Anfang an gün-
stiger, da mehr traditionsgebunden, ist die
reinrassige Erhaltung ausgedehnter Bestän-
de der Apis mellifera mellifera in Frankreich
und wahrscheinlich auch in Rußland.

4. Artenschutz-Bezugnahmen

FRIEDRICH RUTTNER (1992) schreibt in seiner
„Naturgeschichte der Honigbiene“: „Die al-
te `braune deutsche Biene ist ausgestor-
ben`“. – Als Wildpopulation müßte die
Dunkle Biene deshalb in den Roten Listen
der gefährdeten Planzen- und Tierarten un-
ter der Gefährdungskategorie 0: „Ausge-
storben oder verschollen“ geführt werden.
„Als Nutztierrasse (domestizierte Honigbie-
ne) ist ihr tatsächlicher Bestand in der Bun-
desrepublik Deutschland weit unter die
überlebensfähige Populationsgrenze von
200 Reinzucht-Völkern zusammenge-
schmolzen und deshalb vom Aussterben be-
droht“.

Doch was wurde bisher in Europa und be-
sonders auch in der Bundesrepublik
Deutschland zum Schutz, zur Förderung und
zur vielleicht notwendigen Wiedereinbürge-
rung unternommen? Und darüber hinaus:
Geht es eigentlich nur um den Erhalt der Ho-
nigbienen-Rasse Apis mellifera mellifera
und ihrer noch überlebenden Unterrassen,
oder geht es nicht vielmehr um den Schutz
eines biozönotischen Wirkungsgefüges ins-
gesamt? Wie jede andere Pflanzen- und
Tierart, so steht auch die Honigbiene mit
ihren Rassen und Unterrassen in den jeweili-
gen Verbreitungsgebieten derselben in Be-
ziehung zu den dort heimischen Pollen und
Nektar liefernden Blütenpflanzen einerseits
und zu den ebenfalls auf diese als Nahrungs-
quellen angewiesenen blüten-besuchenden
und -bestäubenden weiteren Insektenarten
andererseits.

Unsere Frage muß also lauten: „Sind in
diesem vielfältig verwobenen ökologischen
Beziehungsgefüge die einzelnen in Verhal-
ten, Nahrungserwerb und Volksentwicklung
so unterschiedlichen Rassen oder Unterarten

der Westlichen Honigbiene wirklich einfach
austauschbar?“ „Bleibt die Verdrängung der
einen Rasse und ihr Ersatz durch eine andere
ohne nachteiligen Einfluß auf die übrigen
Glieder der jeweiligen Lebensgemein-
schaft?“

5. Wechselbeziehungen zu blüten-
bestäubenden Wildbienen-Arten

Die Honigbiene ist polylektisch; sie vermag
also Pollen und Nektar von vielen verschie-
denen Blüten-Arten einzutragen und zu ver-
werten. Viele der im jeweiligen Gebiet der
einzelnen Honigbienen-Rassen ebenfalls
heimischen Wildbienen-Arten dagegen sind
oligolektisch; d.h. sie sind jeweils auf eine
oder einige wenige Blütenpflanzen-Arten
spezialisiert, welche nur während ihrer jah-
reszeitlich häufig eng beschränkten Vermeh-
rungsphase blühen. Auf den jahreszeitlich
jeweils wenigen gemeinsamen Trachtpflan-
zen werden sie von der stärkeren Honigbie-
ne gestört und verdrängt; sie besitzen also
keine alternativen Nahrungsquellen, auf die
sie ausweichen könnten.

Daß eine solche Konkurrenz tatsächlich
vorliegen kann, wurde in Nordamerika
nachgewiesen: Dort erfolgte vor Einfuhr der
Honigbiene aus Europa die Blütenbestäu-
bung ausschließlich durch Hummeln und an-
dere Wildbienen-Arten (sowie durch andere
Insekten). Mit der Honigbienen-Einfuhr aus
Europa wurden jedoch in Nordamerika meh-
rere Wildbienen-Arten verdrängt und im Be-
stand gefährdet.

Eine gleichgerichtete Nahrungskonkurrenz
zwischen Honigbienen und Wildbienen wur-
de auch für mitteleuropäische Verhältnisse
vermutet, aber bisher nicht nachgewiesen.
Imker und Bienenwissenschaftler wehren
sich gegen diese Unterstellung zwar mit dem
Argument, daß in Mitteleuropa „Honigbie-
ne“ und „Wildbienen“-Arten schon seit vie-
len Jahrtausenden koexistieren. Das ist je-
doch nur die halbe Wahrheit: Es ist nämlich
entgegenzuhalten, daß in Mitteleuropa zwar
eine gegenseitige Anpassung zwischen den
heimischen Wildbienen-Arten und der hier
ursprünglich allein heimischen Honigbienen-
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Rasse Apis mellifera mellifera vorauszuset-
zen ist, aber keinesfalls zwischen jenen und
der später eingeführten fremdländischen
Rasse Apis mellifera carnica. Diese Vermu-
tung wird vor allem dadurch gestützt, daß
beide Honigbienen-Rassen völlig unter-
schiedliche Verhaltens- und Vermehrungs-
weisen besitzen: Im zeitigen Frühjahr sind
viele Wildbienen-Arten auf das zur Fütte-
rung ihres (meist nur) zu dieser Jahreszeit
hervorgebrachten Nachwuchses auf das be-
schränkte Pollenangebot der wenigen und
nur kurzzeitig nahrungsspendenden Früh-
blüher angewiesen. Im gleichen Zeitraum
tragen die Arbeiterinnen der als Spätent-
wickler bekannten einheimischen Rasse Apis
mellifera mellifera kaum Pollen ein, die Völ-
ker der fremdländischen Rasse Apis melli-
fera carnica, die als Frühentwickler gelten,
benötigen dagegen um so mehr!

Dies ist nur einer von mehreren möglichen
Konkurrenzfaktoren, der zumindest in Na-
tur- und Landschaftsschutzgebieten zu be-
achten ist. Eingehende Vergleichsuntersu-
chungen an allen zur Erörterung anstehen-
den Rassen sind notwendig; die mit einer
Rasse erlangten Ergebnisse müssen nicht
gleicherweise für die anderen Rassen Gültig-
keit haben. Bevor nicht durch vergleichende
und experimentelle Untersuchungen das
Gegenteil bewiesen ist, muß im Interesse des
Natur- und Artenschutzes davon ausgegan-
gen werden, daß von der allochthonen Ho-
nigbienenrasse A. m. carnica störende Ein-
wirkungen auf die autochthonen Wildbie-
nen-Populationen und damit auf die betref-
fende Lebensgemeinschaft insgesamt aus-
gehen (In einer besonderen Veröffentli-
chung sollen diese Überlegungen unter Ein-
beziehung des vorliegenden Schrifttums
ausführlicher dargestellt werden).

6. Schutz- und Fördermaßnahmen 
in Deutschland

Es kann zwar zunächst als nicht sinnvoll
betrachtet werden, die eingeführte fremd-
ländische Rasse Apis mellifera carnica aus
der mitteleuropäischen Kulturlandschaft
wieder vollständig verdrängen zu wollen:

Aufgrund ihrer ökologisch-geographischen
Herkunft und im Hinblick auf die natür-
lich(?)-klimatischen und die nutzungsbe-
dingt-biozönotischen Änderungen in Mittel-
europa ist sie an die damit geschaffene
Agrarsteppe besser angepaßt als die hier ur-
sprünglich beheimatete Waldbiene, A. m.
mellifera. Außerdem ist sie durch züchteri-
sche Auslese bestgeeignet, außerhalb von
Natur- und Landschaftsschutzgebieten zur
Fremdbestäubung derzeitiger landwirt-
schaftlicher, vor allem frühblühender und
großflächig angebauter Massenkulturen,
wie z.B. des Rapses, eingesetzt zu werden.

Im Rahmen des Schutzes einheimischer
Tierarten und Tierrassen ist jedoch anzustre-
ben, die ehemals auch in Mitteleuropa aus-
schließlich vertretene Honigbienenrasse Apis
mellifera mellifera, die Dunkle Europäische
Biene, hier ebenfalls wieder in Reinbestän-
den anzusiedeln: Wildlebende oder imker-
lich betreute Restbestände sind aufzu-
spüren, zu fördern und zu vermehren. Eine
dauerhafte Wiederansiedlung jedoch kann
kurzfristig nur inselartig in abgegrenzten Re-
servaten erfolgen, in denen dann die Zucht
und Haltung aller fremdländischen Rassen
zu unterbleiben hat. Territorien, die hierfür
in Frage kommen, sind großflächige Natur-
schutzgebiete und Biosphärenreservate.

Dem Schutz und der Förderung dieser Ho-
nigbienenrasse hat sich in der Bundesrepu-
blik Deutschland ein Interessentenverband
von Imkern und Bienenkundlern verschrie-
ben, die vor mehr als zwei Jahren eine „Ge-
meinschaft zum Erhalt der Dunklen Biene
e.V.“ gegründet haben. Aus der Anzahl der
Mitglieder ist zu entnehmen, daß sich mehr
als 120 Personen an dieser Maßnahme be-
teiligen möchten. Allerdings handelt es sich
nicht ausschließlich um natur- und arten-
schutz-beflissene Imker. Vielmehr erfolgte in
den vergangenen Jahren vor allem durch die
unbedachten Bemühungen des früheren
Vorsitzenden eine wahl- und ziellose Einfuhr
von mellifera-mellifera-Bienenköniginnen
aus den verschiedensten Randbereichen des
ehemals geschlossenen Verbreitungsgebie-
tes der Dunklen Europäischen Honigbiene
nach Mitteleuropa. Die dabei vorgenomme-
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nen Streu-Einweiselungen jedoch garantie-
ren keinen Dauerbestand, machen zumin-
dest alle zwei Jahre einen Neuzukauf not-
wendig und führen unweigerlich zur Bastar-
dierung mit benachbarten mellifera-carnica-
Populationen und zur Wiederbegründung
von aus imkerlichen Grundsätzen abzuleh-
nenden Mischbeständen. Sie dürften auch –
vor allem von Seiten der Carnica-Imkerschaft
– zu dem wohl nicht immer unberechtigten
Vorwurf führen, „... aus Eigensinn, Nostalgie
oder Geschäftssinn ...“ zu handeln.

Darüber hinaus aber wirken solche ziello-
sen Einfuhren und Streu-Einweiselungen
dem eigentlichen Natur- und Artenschutz-
Gedanken genau entgegen: Bedenkenlose
„Kreuz- und Quer-Einweiselungen“ tragen
zur Vermischung und zur Vernichtung der
letzten noch überlebenden Unterrassen der
Dunklen Europäischen Honigbiene bei:

Dänische lehzeni-Königinnen gehören
nicht nach Unterfranken, polnische
silvarum-Königinnen nicht nach Holstein
und Tiroler nigra-Königinnen nicht in die Lü-
neburger Heide! Eine Wiedereinbürgerung
darf jeweils nur aus dem nächstgelegenen
Unterrassen-Restbestand, also aus Popula-
tionen mit einem Erbgut erfolgen, das wei-
testgehend mit dem am Einbürgerungsort
teilweise oder völlig verlorengegangenen
übereinstimmt.

Vom 08. – 11. September 1995 fand in
Flekkefjord / Norwegen eine Internationale
Konferenz zum Schutz und zur Förderung
der europäischen Honigbienen-Unterart
Apis mellifera mellifera statt. Der Verfasser
dieser Mitteilung hat als einziger Vertreter
der GEDB an dieser von etwa 40 weiteren
Bienenkundlern und Imkerei-Interessenten
aus verschiedenen Ländern Europas besuch-
ten Veranstaltung teilgenommen.

Aus den Berichten der einzelnen Länder-
vertreter ging hervor, daß im Gegensatz zu
den in Deutschland bisher weitgehend er-
gebnislosen Anstrengungen andernorts
Schutz, Förderung, Wiedereinbürgerung,
Zucht und imkerliche Nutzung der Dunklen
Europäischen Honigbiene viel weiter gedie-
hen sind. Unter Hinweis auf die auch von
der Bundesrepublik Deutschland auf der

„Konferenz der Vereinten Nationen über
Umwelt und Entwicklung (UNCED), Rio de
Janeiro 1992“ unterzeichnete UN-Biodiver-
sitätskonvention wurde vermerkt, daß aus-
gerechnet in Deutschland als einem der
reichsten europäischen Länder imkerliches
Handeln und Imkerverbands-Maßnahmen
allein durch kommerziell-opportunistische
Interessen gelenkt werden, und daß dabei
massiv gegen das internationale Arten-
schutz-Abkommen verstoßen wird.

Alle Länder, die im Bereich des natürlichen
jetzigen und ehemaligen Verbreitungsgebie-
tes der Honigbienen-Unterart Apis mellifera
mellifera liegen, wurden aufgerufen, vor al-
lem durch die Einrichtung von Schutzgebie-
ten zum Erhalt und zur Wiederausbreitung
der örtlichen Unterrassen und Populationen
dieser vom Aussterben bedrohten Rasse bei-
zutragen. Entsprechende Bemühungen und
Antragstellungen des Verfassers wurden bis-
her durch örtliche Imkervereine, durch Ver-
treter des Deutschen Imkerbundes, durch
politische Gremien und durch der Carnica-
Imkerschaft verbundene deutsche Bienen-
forschungsinstitute erfolgreich behindert:
unter Zuhilfenahme öffentlicher Medien, mit
unfeinen und zum Teil gesetzwidrigen Maß-
nahmen. Als Krönung dieser Anfeindungen
und Mellifera-Unterdrückungsbestrebungen
kann die neuerdings seitens dieser Institutio-
nen unternommene Beantragung von Na-
tur- und Artenschutz-Mitteln zur entgegen-
gesetzten Förderung der fremdländischen
Rasse Apis mellifera carnica im angestamm-
ten Verbreitungsbereich der Apis mellifer
mellifera und zu deren weiterer Vernichtung
betrachtet werden.

7. Internationale Anstrengungen zum 
Schutz und zur Förderung

Im Gegensatz zu den in der Bundesrepu-
blik Deutschland allein auf die Förderung der
fremdländischen Rasse Apis mellifera carni-
ca ausgerichteten Verhältnisse sind in ande-
ren europäischen Ländern die Bestrebungen
zum Schutz der einst allein hier heimischen
Apis mellifera mellifera viel weiter gedie-
hen. So wurde auf Anregung des Leiters des
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von den südnorwegischen Gemeinden Flek-
kefjord, Lund, Sirdal und Sokndal getra-
genen Projekts zur Einrichtung des A. m.
mellifera-Schutz- und Reinzuchtgebietes
‘Flekkefjord’ im Jahre 1995 eine Konferenz
abgehalten, deren Grundsätze und Absich-
ten den nachfolgend wiedergegebenen Do-
kumenten zu entnehmen sind:

Erste Internationale Konferenz zum Schutz
der Dunklen Europäischen Honigbiene,
Apis mellifera mellifera,
Flekkefjord/Norge : 1995-09-08 / -11

Erklärung
Im Interesse europäischer Kultur, aus Ver-

antwortung zur Bewahrung einer größt-
möglichen genetischen Vielfalt für nach-
kommende Generationen, im Dienste des
Natur- und Artenschutzes sowie aus land-
wirtschaftlich-ökonomischen Gründen be-
trachten wir die Erhaltung der Dunklen Eu-
ropäischen Biene, der geographischen Rasse
Apis mellifera mellifera, als eine Aufgabe
von nationaler und internationaler Bedeu-
tung.

***
Nach der letzten Glazialperiode ist die

Dunkle Honigbiene von ihrem eiszeitlichen
Refugium aus nordwärts gewandert und hat
das gesamte Gebiet nördlich der Pyrenäen,
der Alpen, der Karpathen und des Kaukasus
lückenlos besiedelt. Ihr Verbreitungsgebiet
reichte im Westen bis nach Irland, im Osten
bis zum Ural und im Norden bis in das mitt-
lere Skandinavien. In Anpassung an die un-
terschiedlichen geographischen und klimati-
schen Bedingungen dieses weitflächigen Ge-
bietes hat sie eine ganze Reihe von Unter-
rassen gebildet.

***
Ausgehend von wissenschaftlichen Veröf-

fentlichungen und von Verlautbarungen
verschiedener Imkerverbände müssen wir
feststellen, daß manche der geographischen
Unterrassen und ökologischen Varianten der
Dunklen Europäischen Honigbiene inzwi-
schen ausgestorben sind, und daß die Dunk-
le Honigbiene als die früher in Europa am
weitesten verbreitete geographische Rasse

in vielen Teilen ihres ursprünglichen Verbrei-
tungsgebietes nicht mehr vorkommt.

***
Dieser Verlust ist nicht auf natürliche Vor-

gänge zurückzuführen. Er ist das Ergebnis ei-
ner von Imkern und Imkerverbänden aus
vorwiegend wirtschaftlichen Gründen vor-
genommenen und oft staatlich unterstütz-
ten Einfuhr fremdländischer Honigbienen-
Rassen. In Mitteleuropa, aber auch in Län-
dern West-, Nord- und Osteuropas wurde
die ehedem hier allein heimische Dunkle Ho-
nigbiene, Apis mellifera mellifera, vor allem
durch die in den letzten Jahrzehnten vom
nördlichen Balkan importierte Krainer Ho-
nigbiene, Apis mellifera carnica, verdrängt.

***
In Kenntnis dieser Situation fühlen wir uns

verpflichtet, alles zu unternehmen und zu
veranlassen, die in meist kleinräumigen Po-
pulationen noch verbliebenen Unterrassen
der Dunklen Honigbiene, die ebenfalls durch
gewinnorientierte imkerliche Maßnahmen
gefährdet sind, zu schützen, zu erhalten und
wieder zu fördern. Hierzu geben wir folgen-
de Empfehlungen und Hinweise:

(1) Alle Bemühungen zur Erforschung, zur
Erhaltung und zur Wiederansiedlung sowie
zur Zucht und imkerlichen Betreuung der
Dunklen Honigbiene sind zu fördern. Sie
verdienen der öffentlichen Obhut und finan-
ziellen Unterstützung.

(a) Alle im Bereich des ursprünglichen Ver-
breitungsgebietes der Dunklen Biene gele-
genen Staaten sollten ihrer Verantwortung
zur Erhaltung der Dunklen Biene vor allem
derart nachkommen, daß sie Pläne und Pro-
jekte fördern oder entwickeln, um geschütz-
te Gebiete zur ausschließlichen Zucht und
Haltung der Dunklen Biene einzurichten und
als solche auf Dauer auszuweisen.

(b) Staaten, welche die UN-Biodiversitäts-
konvention* unterzeichnet haben und damit
verpflichtet sind, die Erhaltung bedrohter
Arten und Rassen zu gewährleisten, tragen

* Konferenz der Vereinten Nationen über Um-
welt und Entwicklung, UNCED, Rio de Janeiro
1992-06-03/-14



Verantwortung, gleicherweise auch die vom
Aussterben bedrohte Dunkle Europäische
Honigbiene, die Rasse Apis mellifera melli-
fera, mit möglichst vielen ihrer noch überle-
benden Unterrassen zu erhalten.

(c) Imker, Imkervereine, Imkerverbände
und andere Institutionen, die sich mit Zucht-
programmen zur Erhaltung der Dunklen Bie-
ne und ihrer verschiedenen Unterrassen be-
fassen und bedacht sind deren ursprüngliche
Eigenschaften zu bewahren, verdienen
staatliche Förderung und finanzielle Unter-
stützung durch Behörden und dem Natur-
schutz verpflichtete Stiftungen.

(d) Imker, die bisher innerhalb und im Puf-
ferbereich von Naturschutzgebieten oder in
zur Zucht und Haltung der Dunklen Biene
neu ausgewiesenen und damit gleicherweise
geschützten Gebieten Bienenvölker einer
anderen (fremdländischen oder künstlichen)
Rasse halten oder züchten und deren Zucht
und Haltung mit der Wiederansiedlung der
Dunklen Biene einstellen, haben Anspruch
auf finanzielle Entschädigung.

(e) Staatliche und private Forschungsein-
richtungen, die sich mit bienenkundlichen
und imkereilichen Untersuchungen befas-
sen, sollten angehalten sein, sich bevorzugt
der Erforschung der Dunklen Europäischen
Honigbiene zuzuwenden und vor allem die
dringend erforderliche Erfassung der speziel-
len Eigenheiten und Merkmale der vom Aus-
sterben bedrohten geographischen Unter-
rassen und ökologischen Varianten vorzu-
nehmen.

(f) Staatliche und private Fördereinrichtun-
gen und Stiftungen, deren Aufgabe es ist,
natur- und landwirtschaftswissenschaftliche
Forschungsarbeiten oder Naturschutzprojek-
te zu finanzieren, sollten angehalten sein,
verstärkt Untersuchungen zu unterstützen,
die sich mit Fragen der geographischen und
ökologischen Verbreitung, der soziologi-
schen und ökologischen Beziehungen, des
Schutzes, der Wiedereinbürgerung, der
Zucht und Haltung sowie der Verhaltens-
und Merkmalsdiagnostik der Dunklen Eu-
ropäischen Honigbiene und ihrer Unterras-
sen befassen.

Zur Veranlassung und Förderung vorge-

nannter Vorhaben und Maßnahmen und zur
Unterstützung der mit diesen Aufgaben be-
faßten nationalen und regionalen Vereine,
Verbände und Institutionen haben die Teil-
nehmer an der Ersten Internationalen Konfe-
renz zur Erhaltung der Dunklen Europäi-
schen Honigbiene beschlossen, einen Inter-
nationalen Verband zu gründen. Als Se-
kretär dieses Internationalen Verbandes
zum Schutz der Dunklen Europäischen Ho-
nigbiene wurde für die erste Amtsperiode
einstimmig gewählt: Herr Nils Drivdal, Flek-
kefjord / Norwegen. Beteiligt an dieser Be-
schlußfassung und Zielsetzung der Ver-
sammlung waren 45 Bienenwissenschaftler
und Imkerei-Repräsentanten aus den Län-
dern Dänemark, Deutschland, Großbritanni-
en, Norwegen, Österreich, Polen, Schweden
und der Schweiz.

Flekkefjord: 1995-09-10
Gezeichnet: Nils Drivdal, Sekretär, Landbruks-

kontoret, Kirkegata 52, N-4400 Flekkefjord Nor-
ge

Für die deutschsprachige Fassung des englisch-
sprachigen Originalwortlauts verantwortlich:

Professor Dr. A. Wilhelm Steffan, Ruhr-Univer-
sität Bochum; D-44780 Bochum/B R Deutsch-
land.

Dachverband zum Schutz 
der Dunklen Europäischen Honigbiene,
Apis mellifera mellifera,
Sitz: Flekkefjord/Norge

Vorläufige Satzung
Entsprechend der von den Teilnehmern an

der Ersten Internationalen Konferenz zur Er-
haltung der Dunklen Europäischen Biene in
Flekkefjord / Norwegen am 10. September
1995 verabschiedeten Erklärung gibt sich
der dort gegründete Dachverband zum
Schutz der Dunklen Europäischen Honig-
biene, Apis mellifera mellifera, folgende
vorläufige Satzung:

Aufgabe des Dachverbandes zum Schutz
der Dunklen Europäischen Honigbiene (DS-
DEH) sind Erforschung, Erhaltung, Schutz,
Förderung und Zucht der ehemals in Europa
weitverbreiteten und jetzt bestandsgefähr-
deten Dunklen Europäischen Honigbiene,
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der geographischen Rasse Apis mellifera
mellifera Linnaeus 1758, mit allen ihren
noch überlebenden geographischen Unter-
rassen und ökologischen Varianten.

Die Wahrnehmung dieser uns selbst aufer-
legten Aufgabe erfolgt (a) im Interesse eu-
ropäischer Kultur, aus Verantwortung zur
Bewahrung einer größtmöglichen geneti-
schen Vielfalt für nachkommende Genera-
tionen sowie im Dienste des Natur- und Ar-
tenschutzes, (b) aus kulturhistorischen und
landwirtschaftlich-ökonomischen Gründen:

Zu a: Apis mellifera mellifera ist eine
Wildbienen-Form, die mannigfaltig in die
Lebensgemeinschaften vieler europäischer
Landschaften eingebunden ist und nicht
ausgerottet werden darf.

Zu b: Sie stellt gleichzeitig eine alte eu-
ropäische Nutztierrasse mit mehr als tau-
sendjähriger Tradition dar und gehört damit
zum europäischen Kulturerbe.

Der DSDEH betrachtet sich seiner Na-
mensgebung entsprechend als Internationa-
ler Dachverband für bereits bestehende und
künftig zu gründende nationale und regio-
nale Vereine, Verbände, Institutionen und
Interessengruppen gleicher Zielvorstellung.
Er gründet seine Tätigkeit auf von solchen
Vereinigungen bereits geleistete Arbeiten
und in die Wege geleitete Vorhaben sowie
auf die Kenntnisse und Erkenntnisse ihrer
Mitglieder.

(A) Der Dachverband zum Schutz der
Dunklen Europäischen Honigbiene befaßt
sich zunächst mit folgenden Einzelaufgaben:

(1) Er fördert und unterstützt die interna-
tionale Zusammenarbeit zwischen wissen-
schaftlichen Institutionen und Imker-Orga-
nisationen, die sich mit Projekten zur Erhal-
tung der Dunklen Biene befassen.

(2) Er beschafft für die Erhaltung der
Dunklen Biene wichtige Kenntnisse und Er-
kenntnisse und leitet diese an die ihm ange-
schlossenen Vereinigungen weiter. Die Un-
terrichtung ihrer Einzelmitglieder bleibt Auf-
gabe der einzelnen Vereine, Verbände und
Institutionen.

(3) Er wendet sich durch Aufklärungs- und
Werbemaßnahmen an die Öffentlichkeit so-

wie an internationale und – in Absprache mit
den betreffenden Mitgliederverbänden –
auch an nationale politische, gesellschaftli-
che und wissenschaftliche Organisationen,
um Verständnis und Förderung für seine
Aufgaben und Ziele zu erreichen.

(4) Bezugnehmend auf die UN-Konventi-
on zur Wahrung der Biologischen Diver-
sität* bemüht er sich um politische und fi-
nanzielle Unterstützung zur Durchführung
der verschiedenen Projekte seiner Mitglie-
der, die sich mit der Erforschung, Erhaltung,
Förderung, Wiederansiedlung und Zucht der
Dunklen Biene befassen.

(5) Er unterstützt auf Anforderung die Vor-
haben seiner Mitglieder durch wissenschaftli-
che und technische Beratung. Im Bedarfsfalle
organisiert er internationale Experten-Konfe-
renzen oder vermittelt die Unterstützung
durch wissenschaftliche Institutionen.

(6) Die vorgesehene Beratung und Unter-
stützung wird allen Mitgliedern des DEDEH
unabhängig von Landeszugehörigkeit und
geographischer Herkunft gleichermaßen zu-
teil. Auf diese Weise sind Erhaltung und im-
kerliche Nutzung möglichst aller geographi-
schen Unterrassen und ökologischen Varian-
ten im Gesamtgebiet der jetzigen und ehe-
maligen Verbreitung der Dunklen Europäi-
schen Biene zu gewährleisten.

(B) Der Dachverband zum Schutz der
Dunklen Europäischen Honigbiene besitzt
zunächst folgende Organisationsstruktur:

(7) Zentrale des DSDEH ist der Amtssitz
des gewählten derzeitigen Sekretärs Nils
Drivdal: Landbrukskontoret, Kirkegata 52,
N-4400 Flekkefjord / Norwegen. Der Se-
kretär wird in den Ländern, die bei der Kon-
ferenz 1995 vertreten waren, durch die be-
reits dort tätigen Landessprecher unter-
stützt.

(8) Jeder Vereinigung und jeder Einzelper-
son, die sich zu den Zielvorstellungen und
Aufgaben des Dachverbandes bekennt,
steht es frei, die Mitgliedschaft zu beantra-
gen. Der Vorstand befindet über die Auf-
nahme des Bewerbers. Vereinigungen und
Institutionen sowie Funktionäre von Vereini-
gungen und Institutionen, die sich aus-
schließlich oder überwiegend mit der Erfor-
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schung, Förderung und Zucht anderer
natürlicher oder künstlicher Honigbienen-
Rassen befassen, sind von der Mitgliedschaft
ausgeschlossen.

(9) Der Vorstand des DSDEH bemüht sich
um eine Finanzierung seiner organisatori-
schen Aufgaben aus internationalen Förder-
mitteln. Daneben entrichtet jeder Mitglieds-
verein einen Jahresbeitrag, dessen Höhe der
Anzahl seiner Einzelmitglieder entspricht
und auf der Jahresversammlung 1996 fest-
gelegt wird. Weitere finanzielle Belastungen
kommen auf die Mitgliedsvereine nicht zu.

(10) Der DSDEH wird alle zwei Jahre eine
Konferenz abhalten: (a) als internationales
Forum für wissenschaftliche, praxisnahe und
organisatorische Vorträge und Erörterungen,
(b) als Begegnungsmöglichkeit zur Initiie-
rung und Koordinierung von Forschungs-,
Schutz- und Zuchtvorhaben.

(11) Die im zweijährigen Wechsel stattfin-
denden Konferenzen werden von jeweils ei-
nem anderen Mitgliedsverband oder Mit-
gliedsland ausgerichtet und finanziert.

(12) Vorschläge für auf diesen Konferen-
zen zu behandelnde Fragen sowie Anmel-
dungen von Vorträgen müssen dem Se-
kretär spätestens drei Monate vor Konfe-
renzbeginn zugeleitet werden.

(13) Der Vorstand des DSDEH wird auf
der alle zwei Jahre stattfindenden Konferenz
für eine Amtszeit von zwei Jahren neu ge-
wählt. Jeder Mitgliedsverband kann zur
Wahl jedes Vorstandsmitgliedes zwei Stim-
men abgeben.

(14) Der Engere Vorstand besteht aus dem
Ersten Vorsitzenden, dem Zweiten Vorsit-
zenden, dem Schriftführer, dem Kassenwart
und drei Beiräten (für: a Forschung, b Natur-
schutz, c Zuchtfragen).

(15) Der Engere Vorstand kann durch ei-
nen Erweiterten Vorstand ergänzt werden.
Ihm gehören neben den Mitgliedern des En-
geren Vorstandes je ein Sprecher aller im
DEDEH vertretenen Länder an.

(16) Konferenzsprachen des DSDEH sind
entsprechend der Anzahl der anteilig vertre-
tenen Länder ´Skandinavisch´, Englisch und
Deutsch. Die Satzung des DEDEH sowie
Rundschreiben und alle offiziellen Verlaut-

barungen werden in diesen drei Sprachen
und auf Verlangen anderssprachiger Mit-
glieder auch in weiteren Sprachen verab-
schiedet.

(17) Die endgültige Organisationsstruktur
des DSDEH wird anläßlich einer im Septem-
ber 1996 stattfindenden Versammlung fest-
gelegt. Die endgültige Satzung des DEDEH
wird auf dieser Versammlung beraten und
verabschiedet. Vorschläge für Änderungen
und Ergänzungen dieser Vorläufigen Sat-
zung müssen dem Sekretär und den jeweili-
gen Landessprechern bis Anfang Januar
1996 zugehen.

Flekkefjord: 1995-10-10
Gezeichnet: Nils Drivdal, Sekretär, Landbruks-

kontoret, Kirkegata 52; N-4400 Flekkefjord/Nor-
ge

Für die deutschsprachige Fassung des englisch-
sprachigen Originalwortlauts verantwortlich:

Professor Dr. A. Wilhelm Steffan, Ruhr-Univer-
sität Bochum; D-44780 Bochum/B R Deutsch-
land.

***
Ein Entwurf der deutschsprachigen Fassungen

dieser internationalen Verlautbarungen wurde
am 28. Oktober 1995 anläßlich der Jahresver-
sammlung der GEDB, der deutschen Gemein-
schaft zum Erhalt der Dunklen Biene e.V. in D-
98634 Erbenhausen/Thüringen verlesen, erörtert
und nach Einfügung von Ergänzungen in der vor-
liegenden Ausführung vom Vorstand und den
anwesenden Mitgliedern gebilligt. Anwesende
Vorstandsmitglieder des SLB, des schweizeri-
schen Vereins zur Erhaltung der Schweizerischen
Landrassenbiene, stimmten dieser Fassung eben-
falls zu.

8. Eingerichtete und vorgesehene 
Schutzgebiete außerhalb Deutschlands

Bereits vor Verabschiedung vorstehender
Satzung wurden in mehreren Ländern Euro-
pas Schutz- und Reinzuchtgebiete für die
Dunkle Europäische Honigbiene eingerich-
tet. Das bekannteste derselben ist das unter
Leitung von Nils Drivdal stehende Gebiet
von Flekkefjord in Südnorwegen (DRIVDAL

1995). Ein weiteres Reinzuchtgebiet besteht
auf der Insel Læsø in Dänemark; hier aller-
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dings gab es bis zur Flekkefjord-Konferenz
noch Widerstreit mit Imkern, die andere
Rassen bevorzugten. Bei den in beiden
Schutzgebieten geförderten Dunklen Bienen
dürfte es sich um die Unterrasse A. m. m.
lehzeni handeln. Beide Gebiete erscheinen
für den vorgesehenen Zweck hervorragend
geeignet, das eine durch seine von hohen
Bergen umgebene Tallage und das andere
durch seine Insellage. Ähnlich wie in Südnor-
wegen werden derzeit auch in Tirol zwei Al-
pentäler als mellifera-Schutz und -Rein-
zuchtgebiete in Aussicht genommen. Sie
werden der dort noch immer in größeren
Reinbeständen vorhandenen Alpenrasse der
Dunklen Europäischen Honigbiene, A. m. m.
nigra, eine weitere Überlebenschance bie-
ten.

Vom Landschaftscharakter her vielleicht
weniger günstig, da ohne natürliche abschir-
mende Begrenzungen, dürften die beiden in
Polen bestehenden mellifera-Schutz- und
Zuchtgebiete sein. Im weiter östlich gelege-
nen dürfte es sich um Bestände der auch
zum Baltikum und nach Rußland hin verbrei-
teten Taiga-Biene, A. m. m. silvarum, han-
deln. Die eines westlich gelegenen Schutz-
gebietes wird als ‘Pomorska’ oder Pommer-
sche Landrasse bezeichnet; ob es sich um
Angehörige der A. m. m. lehzeni oder der A.
m. m. germanica (=A. m. m. mellifera ?)
handelt, sollte geprüft werden. Ebensolche
Gebiete werden derzeit auch in Schweden
angelegt. Über die Gebiete mit ausschließli-
cher A. m. m.-Verbreitung oder -Haltung
auf den Britischen Inseln und in Frankreich
liegen noch keine genauen Angaben vor.

9. Schutzgebiets-Bemühungen in 
Deutschland

Im Bestreben, den anderen europäischen
Ländern bei den Bemühungen zum Schutz
der Dunklen Europäischen Honigbiene nicht
nachzustehen, wurden auch in der Bundes-
republik Deutschland gleichgerichtete Über-
legungen und Vorbereitungen angestellt.
Richtlinie für ein solches Vorhaben auch in
Deutschland sollte dabei die z.B. von KARL

DREHER (1995) gestellte Forderung sein:

„Eine neue Natur- oder Kunstrasse der
Honigbiene läßt sich nur seßhaft machen
und halten, wenn es im Rahmen eines Rein-
zuchtgebietes von etwa 25 km Durchmesser
geschieht, in dessen Zentrum natürliche
Reinpaarungen möglich sind. Nur mit in-
strumenteller oder Inselpaarung im bisheri-
gen Umfang läßt sich eine Inzuchtdepressi-
on nicht vermeiden. Es muß ein Auslese-
reservoir von Hunderten gleichrassiger Völ-
ker zur Verfügung stehen.“

Ein Gebiet, das aufgrund seiner inselarti-
gen Gebirgslage mit den damit verbundenen
klimatischen und naturnahen biozönoti-
schen Verhältnissen hierfür in Frage kommt,
ist das Internationale Biosphärenreservat
Hochrhön. Aufgrund heftiger Widerstände
seitens der benachbarten carnica-Imker-
schaft, der auf carnica-Förderung eingestell-
ten Imkerverbände und Bienenforschungsin-
stitute sowie der durch diese zum Wider-
spruch aufgeforderten Behörden ist dieses
Vorhaben zwar vorerst zum Erliegen gekom-
men, aber keinesfalls aufgegeben worden.
Ebenso wie das ebenfalls in Betracht gezo-
gene Internationale Biosphärenreservat
Schorfheide bietet es nicht nur landschaft-
lich, sondern auch naturschutz-rechtlich ge-
sehen die besten Voraussetzungen.

In einem Protokoll über eine Konferenz
(1995) zu diesem Vorhaben faßt der Refe-
rent für Naturschutzfragen beim zuständi-
gen Hessischen Regierungspräsidium Kassel,
Herr Dr. JOCHEN TAMM, zusammen:

(a) „Aus der Sicht des Artenschutzes sollte
der Dunklen Honigbiene ein Heimatgebiet
in ihrem alten Verbreitungsgebiet bereitge-
stellt werden, wo sie langfristig überleben
kann. In diesen Gebieten sollte die Carnica
zurückgenommen werden.“

(b) „Die Vorteile der Rhön für die Ansied-
lung der Dunklen Honigbiene sind die
Hochlage und die geringe Besiedlung im
Zentrum. Außerdem stellt die Rhön ein
Großschutzgebiet dar, das formalrechtliche
Vereinfachungen für die Ansiedlung bietet.
Gleichzeitig können über die EU finanzielle
Fördermöglichkeiten gewährt werden.“
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10. Rechtliche Voraussetzungen

Bei der imkerlichen Nutzung von naturna-
hen Bereichen und Naturschutzgebieten
müssen in Deutschland nach den geltenden
Rechtsverordnungen des Bundes und der
Länder folgende Maßstäbe angelegt wer-
den:

Vor allem greift § 20 d, Absatz (2) des
Bundesnaturschutzgesetzes, in dem gesagt
wird: „Gebietsfremde Tiere und Pflanzen
wildlebender und nicht wildlebender Arten
dürfen nur mit Genehmigung der nach Lan-
desrecht zuständigen Behörde ausgesetzt
oder in der freien Natur angesiedelt werden.
Die Genehmigung ist zu versagen, wenn die
Gefahr einer Verfälschung der heimischen
Tier- und Pflanzenwelt besteht oder eine
Gefährdung des Bestandes oder der Verbrei-
tung heimischer wildlebender Tier- und
Pflanzenarten nicht auszuschließen ist“. Im
Bayerischen Naturschutzgesetz heißt es in
Artikel 16, Absatz (3): „Nichteinheimische
Tiere dürfen nicht ausgesetzt oder in der
freien Natur angesiedelt werden“. Im Hessi-
schen Naturschutzgesetz heißt es in § 27
Satz (1): „Es ist verboten, gebietsfremde
Pflanzenarten auszusähen oder anzupflan-
zen sowie gebietsfremde Tierarten auszuset-
zen oder anzusiedeln“. Und in der Thüringi-
schen Verordnung über die Festsetzung von
Naturschutzgebieten und einem Land-
schaftsschutzgebiet von zentraler Bedeu-
tung mit der Gesamtbezeichnung ‘Bio-
sphärenreservat Rhön’ heißt es in § 6 Verbo-
te, Absatz (2): „Für die Schutzzone II gelten
die in Absatz 1 aufgeführten Verbote. Wei-
terhin ist es verboten (Satz 7), Nichtheimi-
sche Tier- und Pflanzenarten und -rassen
auszubringen.“ Weiterhin in Absatz (3):
„Für die Schutzzone I gelten die in Absätzen
1 und 2 aufgeführten Verbote.“

Nach diesen Gesetzen ist es verboten, Völ-
ker der gebietsfremden Krainer Honigbiene,
Apis mellifera carnica, in Naturschutzgebie-
te einzubringen, die im natürlichen Verbrei-
tungsbereich der hier ehemals allein heimi-
schen und noch in Restbeständen vorhande-
nen Honigbienen-Unterart Apis mellifera
mellifera liegen. Im Biosphärenreservat

Rhön würde dieses Verbot nicht nur für die
in Schutzzone 1 gelegenen Naturschutzge-
biete gelten, sondern darüber hinaus auch
für Schutzzone 2, also geschützte Land-
schaftsteile einschließen.

Nicht zutreffen dagegen würden diese Be-
stimmungen für das Einbringen, für die An-
siedlung oder Wiederansiedlung der ehe-
mals hier überall heimischen und verbreite-
ten Dunklen Deutschen Biene, der Apis mel-
lifera mellifera. (Allerdings sollte dies auch
nur insoweit gelten, als es sich nicht um
Massen-Ansiedlungen handelt, um keine
gehäufte Aufstellung von mellifera-melli-
fera-Völkern, die gleicherweise, weil un-
natürlich, zur Störung des Gleichgewichts in
der Biozönose zu führen vermöchten). Darü-
ber hinaus fordern die gesetzlichen Bestim-
mungen sogar die Wiederansiedlung dieser
vom Aussterben bedrohten Rasse. So heißt
es im 5. Abschnitt des Hessischen Natur-
schutzgesetzes in ‘§ 21. Allgemeine Vor-
schriften’: „Der Artenschutz schließt auch
die Ansiedlung verdrängter oder in ihrem
Bestand bedrohter Pflanzen- und Tierarten
an geeigneten Lebensstätten innerhalb ihres
natürlichen Verbreitungsgebietes ein.“ Glei-
cherweise wird im 5. Abschnitt des Natur-
schutzgesetzes von Baden-Württemberg in
§ 27 Satz (2) gefordert: „Seltene, in ihrem
Bestand bedrohte, für den Naturhaushalt
besonders bedeutsame oder aus wissen-
schaftlichen Gründen wichtige Pflanzen-
und Tierarten sind an ihren Lebensstätten zu
erhalten, zu pflegen und gegen Beeinträchti-
gungen zu schützen.“ „Die Wiederansied-
lung verdrängter oder in ihrem Bestand be-
drohter Pflanzen- und Tierarten soll an ge-
eigneten Lebensstätten innerhalb ihres
natürlichen Verbreitungsgebietes gefördert
werden.“

Sicher könnte entgegengehalten werden,
(a) daß alle diese Naturschutz-Verordnun-
gen nur für Wildtiere, aber nicht für Haustie-
re gelten, und (b), daß die Imkerei zur Land-
wirtschaft gehört und Landwirte hinsichtlich
der Landschaftsnutzung privilegiert seien.
Somit ist Haustierhaltung bzw. Weidetier-
haltung auch in Landschaftsschutzgebieten
statthaft. Und die Einfuhr und Haltung
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fremdländischer Tiere nach Deutschland und
in Deutschland unterliegt ebenfalls keiner
absoluten Beschränkung.

Allerdings ist einzuwenden: Die Honigbie-
ne und alle ihre Rassen sind keine echten
Haustiere: Honigbienen sind Haustiere und
Wildtiere zugleich; sie können als Nutztiere
bezeichnet werden. Honigbienen lassen sich
nicht einsperren oder hüten; sie können
nicht wie andere eingefangene Wildtiere in
Gehegen gehalten werden. Honigbienen
gehen ohne jede Beaufsichtigung auf Futter-
suche und konkurrieren dabei mit anderen
Insekten. Honigbienen paaren sich in der
freien Natur ohne Auswahl und Lenkung
durch den Menschen.

Honigbienen sind – so weit sie von Imkern
betreut werden – zwar Nutztiere. Außerhalb
der ihnen von Imkern gebotenen Behausung
verhalten sie sich jedoch wie nicht-gezähm-
te, also echte Wildtiere. Sie werden daher
nicht durch die vom Gesetzgeber für land-
wirtschaftliche Privilegien vorgesehenen Be-
griffskategorien „Haustiere“, „Weidetiere“,
„in Gehegen gehaltene Tiere“ erfaßt.

Naturschutz-rechtlich sind Honigbienen in
allen ihren Rassen daher wie Wildtiere zu
behandeln: Die Einbringung aller nicht ur-
sprünglich im Gebiet heimischen Rassen ist
somit zu untersagen. Die Wiederansiedlung
einer ursprünglich im Gebiet beheimateten
und in ihrem Bestand bedrohten Rasse ist
dagegen zu fördern.

11. Weitere naturschutz-rechtliche 
Überlegungen

Im Interesse der Carnica-Imker, die ihre
Völker im guten Glauben oder bereits vor
Verabschiedung der vorgenannten Arten-
schutz-Vorschriften in Natur- und Land-
schaftsschutzgebiete eingebracht haben, ist
vorzusehen, daß diese durch die Einrichtung
eines mellifera-mellifera-Schutzgebietes
nicht benachteiligt oder geschädigt werden.
Jeder Carnica-Imker der bereit ist, seine Völ-
ker aus einem ausgewiesenen mellifera-
mellifera-Schutzgebiet und dessen näherem
Umkreis zurückzunehmen, oder aber unter
Beibehaltung seines Standortes von der car-

nica-Haltung ausschließlich und fort-
während auf die mellifera-Haltung überzu-
wechseln, sollte aus Naturschutzmitteln des
Landes, des Bundes oder internationaler Or-
ganisationen entsprechende Umstellungs-
beihilfen erhalten.

Daneben ist jedoch zu fordern, daß die
Imkerei – zumindest so weit sie sich um Hal-
tung und Zucht nicht-autochthoner Honig-
bienen-Rassen bemüht – keinesfalls im Na-
turschutzgesetz des Bundes und der Länder
verankert werden darf: Imkerei mit fremd-
ländischen (weil vielleicht ertragsreicheren
Rassen) ist keine Naturschutz-Arbeit, son-
dern auf Erwerb und Wirtschaftlichkeit aus-
gerichtete Naturausbeutung. Ein entspre-
chender Antrag des Deutschen Imkerbundes
e.V. vom 30. Juli 1996 (KULL 1996) ist ent-
schieden zurückzuweisen. Honigbienen sind
im Gegensatz zu Haus- und Weidetieren so-
wie eingegatterten Wildtieren außerhalb ih-
res Stockes der imkerlichen Aufsicht und Ein-
wirkung entzogen. In der vom Menschen
ohnehin biozönotisch umgestalteten Kultur-
landschaft ist das hinzunehmen und bedarf
keiner naturschutzrechtlichen Verankerung.
In der Naturlandschaft (Naturschutzgebie-
ten, Biosphärenreservaten) jedoch ist der auf
Erwerb ausgerichteten Imkerei jegliches Vor-
recht zu untersagen.

In diesem Sinne ist es keinesfalls vertret-
bar, daß die Imkerei als landwirtschaftlicher
Erwerbs- und Nebenerwerbszweig, der eine
fremdländische Nutztierrasse fördert und
dabei eine einheimische Rasse verdrängt
und vernichtet, zum Beispiel durch das Um-
weltministerium von Mecklenburg-Vorpom-
mern im Jahre „1993 erstmalig aus Arten-
schutzmitteln 250.000 DM zur Verfügung“
(EFFENBERGER 1993) gestellt bekommt. Er-
staunlich ist, daß dies trotz des Einspruches
des Bundesfachausschusses Entomologie im
Naturschutzbund Deutschland geschah:
„Ziel des Naturschutzes ist es, wildlebende
Organismenarten in ihrer spezifischen Geo-
biozönose dauerhaft für die Nachwelt zu er-
halten und dies gegebenenfalls durch ent-
sprechende Schutzmaßnahmen zu fördern.
Die Förderung der Imkerei entspricht nicht
diesem Ziel“ (MÜLLER-MOTZFELD 1992).

AUGUST WILHELM STEFFAN, Schutz und Förderung der Dunklen Europäischen Honigbiene 45



46 Insecta, Berlin, 5 (1997)

Es muß leider unterstellt werden, daß die
deutschen Naturschutzverbände und Natur-
schutzbehörden nicht wissen, daß zwischen
Honigbiene (einheimische fast ausgerottete
Apis mellifera mellifera) und Honigbiene
(fremdländische, eingeführte und wirt-
schaftlich genutzte Apis mellifera carnica)
streng zu unterscheiden ist, daß sie in dieser
Beziehung jedoch ständig durch Imkerei und
Imkerverbände hinters Licht geführt wer-
den.

Deutlich gemacht wird diese Situation in
einer weiteren Verlautbarung von MÜLLER-
MOTZFELD (1992): „Als förderungswürdig
könnte ev. ein Projekt zur gezielten Auswil-
derung von geeigneten, dem ‘Wildtyp’ der
Honigbiene nahekommenden Rassen gel-
ten. Dabei wäre zu prüfen, ob eine geneti-
sche Näherung an die ehemaligen einheimi-
schen Rassen lehzeni, mellifera s.str. u. nigra
möglich ist und wie die schrittweise Auswil-
derung erfolgen soll.“ „Die finanzielle Stüt-
zung des Wirtschaftszweiges Imkerei und
der damit verbundenen Zuchtformen der
Honigbiene ist eindeutig eine Aufgabe der
Landwirtschaft. (Um es deutlich zu machen:
Das Erhalten oder Wiedereinbürgern des
Wolfes in geeigneten Gebieten Nordeuropas
wäre aus Naturschutzsicht förderbar, aber
nicht die Hundezucht.)“

12. Ausblick

Aus den letztangeführten Darlegungen
mag hervorgehen, daß die vom Verfasser
vorgeschlagene Einrichtung eines Schutz-
und Reinzuchtgebietes für eine der Unter-
rassen der ehedem ausschließlich in Mitte-
leuropa heimischen Rasse Apis mellifera
mellifera nichts Neues ist. Ebenso wie in an-
deren europäischen Ländern sollte das auch
umgehend in Deutschland erfolgen. Ein un-
ter wissenschaftlicher Betreuung stehendes
großflächiges Schutz- und Reinzuchtgebiet
würde nicht nur der Erhaltung einer gefähr-
deten Tierform dienen, und nicht nur eine
Gen-Resource dieser Tierform für künftige
Generationen darstellen, sondern würde zu-
gleich für an der Haltung der Dunklen Eu-
ropäischen Biene interessierte Imker eine bil-

lige Bezugsmöglichkeit bieten. Denn Privat-
Reinzüchter und selbst Insel-Belegstellen
könnten das aufgrund nicht auszuschließen-
der Inzuchtprobleme nicht leisten.

Das Internationale Biosphärenreservat
Hochrhön würde mit einem sich über die
Länder Bayern, Hessen und Thüringen er-
streckenden Kern- und Hochflächenbereich
von mehr als 100 km2 hierfür gute Möglich-
keiten bieten. Geographisch-ökologische
und naturschutz-rechtliche Voraussetzun-
gen wurden bereits eingehend geprüft, erör-
tert und für gut befunden (KOMMALLEIN &
TAMM 1995). Nach erfolgreicher Einbürge-
rung in Einzelaufstellung von ständig zu be-
treuenden Völkern ist vorzusehen, auch eine
Auswilderung unter wissenschaftlicher Be-
gleitkontrolle durchzuführen. Das Biosphä-
renreservat Hochrhön mit dünner menschli-
cher Besiedlung, mit weitflächigen naturna-
hen Gebieten und auch natürlichen Nist-
möglichkeiten in hohlen Baumstämmen und
Felsnischen erscheint auch für dieses Vorha-
ben geeignet. Diese Maßnahmen würden
einer „daeurhaft umweltgerechten Entwick-
lung“, wie sie vom UNESCO-Programm
‘Der Mensch und die Biosphäre’ vorgesehen
sind (ERDMANN & NAUBER 1996), dienlich
sein.

Mit der vorgesehenen Einbeziehung der
örtlichen Imkerschaft würde außerdem im
primären Wirtschaftssektor ein integriertes
Konzept „einer dauerhaft-umweltgerechten
Landnutzung zu entwickeln und umzuset-
zen“ sein, wie sie das MAB-Programm
ebenfalls vorsieht. Es ist nämlich durchaus
beabsichtigt, mit den im Gebiet ansässigen
Imkern übereinzukommen und ihnen bei fi-
nanzieller Unterstützung zu ermöglichen,
anstelle der fremdländischen Krainer Biene
wieder die ehemals heimische Dunkle Eu-
ropäische Biene, die auch eine alte deutsche
Nutztierrasse darstellt, in Zucht zu nehmen
und imkerlich zu bewirtschaften.

Vorerst jedoch scheitert die sinnvolle und
großflächige Durchführung dieses Vorha-
bens am unbegreiflich heftigen Widerstand
eines Großteils der örtlichen Imkerschaft und
der mit ihnen verbundenen Institutionen:
Nur die slowenisch-krainische Rasse Apis



mellifera carnica wird derzeit als die bestge-
eignete betrachtet – so, wie vor etwa 120
Jahren die italienische Rasse Apis mellifera
ligustica.

Es ist nur zu hoffen, daß der ‘deutsche En-
thusiasmus’ für diese und weitere Importfor-
men im Laufe der Jahre ebenso schwindet,
wie der für jene andere ja bereits vor vielen
Jahrzehnten restlos aufgegeben worden ist.
In diesem Sinne sollte man sich vorerst mit
den Erfahrungen und Erkenntnissen eines
Bienenzüchters und Bienenwissenschaftlers
jener Zeit (POLLMANN 1889) trösten:

„Als die Race 1853 nach Deutschland kam
und ... auf das Emphatischste empfohlen
und gepriesen wurde, ließ auch ich mich
durch diese Novität des schmucken Kleides
dieser Welschländerin blenden ... Aber sehr
bald erkannte ich, daß ich mich getäuscht
hatte, bekannte frank und frei meinen Irr-
thum und gab den Handel auf. Doch bereits
lag die deutsche Imkerschaft im heftigsten
Fieberparoxismus, und es war bereits unan-
tastbares Dogma, daß in der italienischen
Biene der honiggesalbte Immenheiland end-
lich erschienen sei, der den Honig in den
Stöcken nimmer versiegen, sondern immer-
dar sprudeln und sprudeln lassen werde.
Von einem Gehörverschaffen war keine Re-
de mehr und v. Berlepsch büßte einen
großen Theil seiner Glorie ein, weil er nicht
Apostel des neuen Heils sein wollte. Ergreift
einmal eine, wenn auch noch so falsche und
absurde Idee die Geister in Massen, so ist je-
des besonnene Remonstrieren vergeblich,
der Menschenkundige schweigt und läßt die
Geister sich austoben.“

13. Nachtrag (im Mai 1998)

Seit Abfassung des vorstehenden Aufsat-
zes vor fast zwei Jahren ist die allgemeine
Zielsetzung zum Erhalt der Dunklen Europäi-
schen Honigbiene gleichgeblieben. Dazu ha-
ben sich die Teilnehmer an der 2. Konferenz
des Internationalen Dachverbandes, der am
27.-30. August 1997 in See im Paznauntal in
Tirol stattfand, nachdrücklich bekannt.
[TRENKWALDER 1998, STEFFAN 1998a].
Nochmals wurde auch mit der vom Verfas-

ser vorgeschlagenen neutralsprachigen Na-
mensgebung dieser Vereinigung deren eu-
ropaweit gültiges Anliegen zum Ausdruck
gebracht: Societas Internationalis pro Con-
servatione Apis Melliferae Melliferae [SI-
CAMM]. – Allerdings wird in jüngster Zeit
immer deutlicher offenbar, daß es (vor allem
im einstigen Kerngebiet ihres natürlichen
Vorkommens) nicht allen Befürwortern, Hal-
tern und Züchtern dieser Rasse um deren
Rettung im Dienste des Arten- und Umwelt-
schutzes geht. Vielmehr stehen bei manchen
Vertretern nicht gemeinnützige, sondern of-
fensichtlich eigenwirtschaftliche oder andere
eigennützige Gesichtspunkte im Vorder-
grund: (a) Wiedereinfuhr und Haltung der
Dunklen Biene erfolgen gezielt, um durch
deren Kreuzung mit anderen Rassen (A.
mellifera carnica, A. mellifera carpathica)
trachtfreudigere oder auf bestimmte Tracht-
quellen besser eingestellte Bastardvölker zu
erhalten. (b) Kauf, Einfuhr und Streueinwei-
selung von Königinnen der Dunklen Biene
dienen lediglich der ‚eigenen Erbauung‘,
nämlich um eine andere (heute in Mitteleu-
ropa sogar als „exotisch“ zu bezeichnende)
Bienenrasse zu besitzen als der Nachbarim-
ker, oder um jenen Carnica-Imker zu ärgern
und zu schädigen, indem man dessen stand-
zubegattenden Jungköniginnen eigene
‚schwarze Drohnen‘ andient. Solche Maß-
nahmen sind verwerflich und keinesfalls mit
Artenschutz-Bemühungen zu rechtfertigen.
(c) Gleicherweise kritisch allerdings sind
auch die grenzüberschreitenden Vertriebs-
bestrebungen mancher Züchter der Dunklen
Biene in Ländern zu beurteilen, wo diese
noch weitgehend reinrassig vorkommt. Un-
ter Nutzung ihrer ‚Monopolstellung‘ lassen
auch sie sich von wirtschaftlichen Gesichts-
punkten leiten: Ihre Königinnen-Bezieher
nämlich, welche diese in Carnica-Gebieten
‚streueinweiseln‘, und die dort selbst keine
reinrassige Nachzucht betreiben können,
sind mindestens jedes zweite Jahr auf den
Nachkauf von Königinnen angewiesen: ein
lohnendes Geschäft für erstere, ein teures
Vergnügen für letztere und außerdem durch
unvermeidbare Bastardbildung (auf den
Ständen benachbarter carnica-Imker) zu-
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sätzlicher Schaden für diese. Noch weniger
duldbar sind die Ansichten und Maßnahmen
solcher Züchter und Vertreiber der Dunklen
Europäischen Honigbiene, die in Unkenntnis
oder bei Außerachtlassung der Vererbungs-
gesetze eine einseitige Merkmalsauslese ih-
rer Zuchtstämme betreiben, etwa nach dem
Grundsatz „Der Cubitalindex meiner
schwarzen Bienen liegt so niedrig, daß ich
andere Merkmale nicht zu beachten brau-
che“. Gewiß ist eine derart einseitige Zucht-
kontrolle einfacher und wirtschaftlicher. Wer
aber nach solchem Grundsatz züchtet und
dunkle Königinnen als reinrassig anpreist,
handelt zumindest leichtfertig; er betrügt
(vielleicht) sich selbst, bestimmt aber (unbe-
wußt oder bewußt) seine Kunden. Vor allem
aber: Mit der Vermehrung und Verbreitung
solcher extremen Merkmalsträger und mög-
licher Bastarde verstößt er gegen Arten-
schutz-Grundsätze, und er ignoriert (unbe-
wußt oder bewußt) die eigentliche Zielset-
zung der SICAMM.- Aus diesem Grunde ist
folgende Forderung zu erheben, die für alle
SICAMM-Mitglieder und alle Mitglieder al-
ler der SICAMM angeschlossenen Vereine
verpflichtend sein sollte [STEFFAN 1998b]:
Schutz der Dunklen Honigbiene bedeutet:
(a) Durchführung umfassender (von einem
SICAMM-Zuchtausschuß festzulegender)
Merkmalsanalysen; (b) Weitergabe und Ver-
kauf von Königinnen nur solcher Völker, die
diesen umfassenden Merkmalsanalysen un-
terzogen und für rasserein befunden worden
sind; (c) Erwerb und Förderung nur von Kö-
niginnen solcher Herkünfte, für die der
Nachweis ihrer Rassereinheit aufgrund um-
fassender Merkmalsanalysen erbracht wird;
(d) Erwerb und Verbreitung nur von Köni-
ginnen solcher Herkünfte, die einer durch
die SICAMM zur (Wieder)besiedlung eines
bestimmten Gebietes empfohlenen Unter-
rasse angehören; (e) die Unterlassung von
Streueinweiselungen und zur Nutzung des
Heterosis-Effekts beabsichtigte Kreuzungen
mit anderen M-Rassen oder zwischen ver-
schiedenen MM-Unterrassen; (f) vorrangi-
ges Bemühen um Genehmigung und Ein-
richtung fest umrissener MM-Reinzuchtbe-
reiche und  MM-Schutzgebiete.“- Alle der-

zeit unter dem Deckmantel des Arten-
schutzes betriebenen unkontrollierten Wie-
dereinfuhren und Streueinweiselungen
führen zu weiterer Vermischung und
wecken berechtigte Widerstände. Verant-
wortungsvolle Bestrebungen müssen sich
von solchen Maßnahmen distanzieren: Wie-
deransiedlungen können und dürfen nur im
Zusammenhang mit der Einrichtung ge-
schlossener und festumrissener Reinzucht-
und Auswilderungsbereiche im Rahmen von
Naturschutzgebieten und Biosphärenreser-
vaten vorgenommen werden. Leichtfertige,
mutwillige oder dümmliche Streueinweise-
lungen sind zu verurteilen; sie entbehren
jeglicher mit Arten- und Naturschutzabsich-
ten begründeter Berechtigung. In dieser
Hinsicht hat die eigens zur Einrichtung von
Schutzgebieten gegründete „Gemeinschaft
zum Erhalt der Dunklen Biene“ einen bedau-
ernswerten Wandel vollzogen: Wenn der
frühere (Erste) Vorsitzende sich auch rühm-
te, jährlich hunderte Dunkler Bienen-Köni-
ginnen aus West-, Nord- und Osteuropa
(zur Streueinweiselung) nach Deutschland
importiert zu haben, so setzte er sich wenig-
stens durch Lippenbekenntnis für die Ein-
richtung von Schutzgebieten ein. Heute in
der GEDB tonangebende Mitglieder aber
betreiben die Einfuhr ‘Dunkler Königinnen’
ausschließlich zur eigennützigen Streuein-
weiselung, wobei ihnen Herkunftsgebiet
und Unterrassen-Zugehörigkeit, die Begün-
stigung extremer Merkmalsträger und mög-
licher Bastarde sowie die Verkreuzung ver-
schiedener Unterrassen meist nebensächlich
zu sein scheint. Diese Maßnahmen sind mit
Wiederansiedelungs-, Arten- und Natur-
schutz-Bestrebungen nicht zu rechtfertigen;
sie verstoßen gegen diese. Derlei Angaben
und Begründungen sind entweder aus Un-
wissenheit geboren oder als Irreführungen
zu betrachten. Die ursprüngliche, allein
durch Arten- und Naturschutz begründete
Zielsetzung zum Erhalt der Dunklen Honig-
biene’ in Deutschland hat die neue „Ge-
meinschaft zur Einrichtung von Bienenras-
sen-Schutzgebieten“, die GEDBS, übernom-
men.
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Ein mit ausgezeichneten Farbabbildungen
reichlich ausgestattetes repräsentatives
Buch, das obwohl von einer großen Zahl von
Fachleuten geschrieben, aus einem Guß ist.
Man kann erahnen, welch ungeheure redak-
tionelle Detailarbeit hier zu leisten war, um
das Fachwissen so vieler ehrenamtlicher
Schmetterlingsforscher und Fachexperten im
Dienste der Zielsetzung: Schmetterlings-
schutz, zu bündeln. Dabei ist es jetzt, wo das
Ergebnis vorliegt, doch so klar und einfach,
so und nicht anders geht es.

Nach einer Einführung zum Thema
Schmetterlinge: Lebensweise, Gefährdung,
Schutz, werden die Lebensräume der
Schmetterlinge vorgestellt, die in einer für
den Nutzer überschaubaren Weise geglie-
dert werden in: 1. Natürliche Feuchtbiotope;
2. Gehölzarme Trockenbiotope; 3. Wälder
und Gebüsche und 4. Sonstige Lebensräume
und Sonderbiotope.

Ausgehend von der Genese und Verbrei-
tung der jeweiligen Standorte werden die
charakteristischen Arten in ihrer Beziehung
zum jeweiligen Habitat dargestellt und die
Gefährdung von Lebensräumen und Faltern,
sowie nötige Pflege- und Erhaltungsmaß-
nahmen kritisch diskutiert.

In sogenannten „Hilfstabellen“ werden
die Charakterarten für die verschiedenen
Biotope noch einmal aufgelistet und ihre
Verteilung auf die einzelnen Lebensräume
tabellarisch dargestellt.

Ein Register der Fachexperten und der täti-
gen Fachgruppen der Schmetterlingskunde
befindet sich ebenfalls im Anhang.

Obwohl dieses hervorragende Buch
primär „nur“ für den internen fachlichen
Gebrauch im Land Nordrhein-Westfalen ge-
dacht war, wird es sicher nicht nur bei den
Lepidopterologen und in den Naturschutz-
verwaltungen vor Ort, sondern in ganz Mit-
teleuropa begeisterte Aufnahme finden und
die Entomologen anregen für andere Bun-
desländer und andere Insektengruppen ähn-
liche Standard-Werke in Angriff zu nehmen.

Man kann allen Beteiligten nur zu diesem
wirklich beispielhaften „Teamwork“ gratu-
lieren und das Praxishandbuch Schmetter-
lingsschutz allen Fachleuten und Behörden,
aber auch dem entomologischen Nach-
wuchs (Schüler, Studenten) bestens emp-
fehlen.

GERD MÜLLER-MOTZFELD (Greifswald)

50 Insecta, Berlin, 5 (1997)
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